


Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. m. § 58 des Niedersächsischen Kommunalver- 
fassungsgesetzes hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld diese 92. Änderung des Flächennutz- 
ungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung sowie der Begründung beschlossen.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Verfahrensvermerke
Änderungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss/Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat in seiner Sitzung am 16.03.2023 
beschlossen, die 92. Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Vervielfältigungsvermerke
Kartengrundlage: Amtliche Karte 1:5.000 (AK5)
Herausgabevermerk: Herausgegeben von der LGLN
Ausgabejahr: 2022

Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung Niedersachsen
Regionaldirektion Northeim
Katasteramt Goslar http://www.lgln.de

Planverfasser
Der Entwurf der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von
Conterra Planungsgesellschaft mbH
Karsten-Balder-Stieg 9
38640 Goslar

Goslar, den __________

________________
Planverfasser

Veröffentlichung im Internet
Der Verwaltungsausschuss/Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat in seiner Sitzung am  29.02.2024
dem Entwurf der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am 10.04.2024 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf der 92. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung haben vom 15.04.2024 bis 15.05.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld hat nach Prüfung der Bedenken und Anregungen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB die 92. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner Sitzung am __________ 
beschlossen.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Genehmigung
Die 92. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung vom heutigen Tage (Az.: ____________________ )
unter Auflagen/mit Maßgaben/ mit Ausnahme der durch __________ kenntlich gemachten Teile 1) gemäß § 6 BauGB 
genehmigt.

Goslar, den __________

________________
Unterschrift

Beitrittsbeschluss
Der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld ist den in der Genehmigungsverfügung des Landkreises 
Goslar vom _________ (Az__________________) aufgeführten Auflagen/ Maßgaben/Ausnahmen in seiner Sitzung am 
__________ beigetreten.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Inkrafttreten
Die Erteilung der Genehmigung der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am ________ 
in der Goslarschen Zeitung bekannt gemacht worden.
Die 92. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am __________ wirksam geworden.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der 92. Änderung des Flächennutzungsplanes oder Mängel in 
der Abwägung nicht 1) geltend gemacht worden.

Clausthal-Zellerfeld, den __________

________________
Bürgermeisterin

1) Nichtzutreffendes bitte streichen

08.12.2025

gez. Emmerich-Kopatsch

L.S.

08.12.2025
L.S.

gez. Emmerich-Kopatsch

02.12.2025

gez. S. Teuber

08.12.2025

gez. Emmerich-Kopatsch

L.S.

17.09.2025

08.12.2025

gez. Emmerich-Kopatsch
L.S.
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10.02.2026

gez. St. Behrens L.S.

* im Amtsblatt des LK GS

*
02.04.2026

02.04.2026

02.04.2026

gez. Emmerich-Kopatsch
L.S.
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